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1. Übermittlung haushaltsbezogener Informationen 

Es wird um Auskunft gebeten, ob die Regierung dem Parlament oder bestimmten Mitgliedern des 
Parlaments Informationen über die Entwicklung der staatlichen Einnahmen und Ausgaben sowie 
über die makroökonomische Situation des Bundes übermittelt, die nicht öffentlich bekannt gege-
ben werden. Weiterhin wird um Auskunft gebeten, welche Informationen in welchen zeitlichen 
Abständen übermittelt werden (Frage 1). 

1.1. Vorbemerkung 

Hinsichtlich der in der Fragestellung angesprochenen Übermittlung von Informationen zur Haus-
haltsentwicklung ist zunächst zu berücksichtigen, dass der Vollzug des vom Deutschen Bundes-
tag beschlossenen Haushalts nach deutschem Haushaltsrecht allein der Exekutive (Bundesregie-
rung und Bundesverwaltung) obliegt. Eine parlamentarische Beteiligung während der Phase des 
Haushaltsvollzuges ist vor diesem Hintergrund nur in bestimmten Fällen – insbesondere bei 
Abweichungen von dem ursprünglich beschlossenen Haushalt – gesetzlich vorgesehen. 

Im Folgenden wird zunächst die Informationsübermittlung während des laufenden Haushaltsjah-
res dargestellt (vgl. hierzu unter 1.2. bis 1.5.). Daran anknüpfend wird zudem auf die Rechnungs-
legung nach Abschluss des Haushaltsjahres eingegangen (vgl. hierzu unter 1.6.). 

1.2. Erhebliche Änderungen der Haushaltsentwicklung 

§ 10 Abs. 2 Bundeshaushaltsordnung (BHO) sieht vor, dass die Bundesregierung den Deutschen 
Bundestag und den Bundesrat über erhebliche Änderungen der Haushaltsentwicklung und deren 
Auswirkung auf die Finanzplanung unterrichtet. Die Vorschrift soll das parlamentarische 
Budgetrecht des Deutschen Bundestages bei künftigen Haushaltsfeststellungen stärken.1 Anlass 
der Unterrichtung sind Abweichungen des Haushaltsvollzugs von den Prognosen des Haushalts-
plans.2 

Die genannte Unterrichtung entfällt indes, wenn der Deutsche Bundestag und der Bundesrat be-
reits auf andere Weise über die entsprechenden Änderungen informiert wurden.3 Dies ist der 
Fall, wenn die Bundesregierung den Entwurf eines Nachtragshaushalts in das Gesetzgebungsver-
fahren eingebracht hat (vgl. hierzu unter 1.3.) sowie bei Mitteilungen des Bundesministeriums 
der Finanzen (BMF) in Bezug auf über- und außerplanmäßige Ausgaben (vgl. hierzu unter 1.4.).4 

 

1 Gröpl, in: Gröpl, Bundeshaushaltsordnungen/Landeshaushaltsordnungen, 2. Auflage 2019, § 10 BHO, Rn. 18. 

2 Gröpl, in: Gröpl, Bundeshaushaltsordnungen/Landeshaushaltsordnungen, 2. Auflage 2019, § 10 BHO, Rn. 18. 

3 Kopp, in: Heuer/Scheller, Kommentar zum Haushaltsrecht, Stand: November 2020, § 10 BHO, Rn. 74. 

4 Gröpl, in: Gröpl, Bundeshaushaltsordnungen/Landeshaushaltsordnungen, 2. Auflage 2019, § 10 BHO, Rn. 20. 
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In diesen Fällen tritt § 10 Abs. 2 BHO aufgrund der bereits übermittelten Informationen zurück.5 
Daher kommt der Vorschrift in der Praxis nur selten eine eigenständige Bedeutung zu.6 

1.3. Nachtragshaushalte 

Wie vorstehend angesprochen, erlangen der Deutsche Bundestag und der Bundesrat Kenntnis 
über vom Haushaltsplan abweichende Einnahmen und/oder der Ausgaben, wenn die Bundesre-
gierung den Entwurf eines Nachtragshaushalts in das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren 
einbringt. 

Mit Nachtragshaushalten können in Kraft getretene Haushaltsgesetze und die damit festgestellten 
Haushaltspläne geändert werden.7 Änderungen des Haushaltsplans werden in den meisten Fällen 
durch Mehrausgaben erforderlich.8 Können diese nicht durch Verringerung anderer Ausgaben 
kompensiert werden, müssen zur Herstellung des verfassungsrechtlich vorgegebenen Haushalts-
ausgleichs die Einnahmen entsprechend erhöht werden, was unter anderem durch eine Auswei-
tung der Kreditaufnahme erfolgen kann.9 Häufig wird daher die Höhe der im Haushaltsgesetz 
festgelegten Kreditermächtigung geändert.10 Letzteres ist auch dann erforderlich, wenn es infolge 
eines Konjunktureinbruchs zu unerwartet niedrigen Steuereinnahmen kommt und dies durch 
eine höhere Kreditaufnahme ausgeglichen werden muss. 

Wie der ursprüngliche Haushalt, wird der Nachtragshaushalt vom BMF aufgestellt, von der Bun-
desregierung beschlossen und anschließend dem Bundesrat zugeleitet und beim Bundestag ein-
gebracht.11 Der Nachtragshaushaltsentwurf ist bis zum Ende des Jahres, auf das er sich bezieht, 
parlamentarisch zu beschließen.12 

 

5 Gröpl, in: Gröpl, Bundeshaushaltsordnungen/Landeshaushaltsordnungen, 2. Auflage 2019, § 10 BHO, Rn. 20. 

6 Kopp, in: Heuer/Scheller, Kommentar zum Haushaltsrecht, Stand: November 2020, § 10 BHO, Rn. 75 mit Ver-
weis auf zwei Ausnahmen (haushaltswirtschaftliche Sperren, § 41 BHO, Aufhebung eines qualifizierten Sperr-
vermerks, § 22 Satz 3 BHO). 

7 Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 46. EL Juli 2012, § 33 BHO, Rn. 1. 

8 Mayer, in: Heuer/Scheller, Kommentar zum Haushaltsrecht, Stand: Dezember 2019, § 33 BHO, Rn. 5. 

9 Mayer, in: Heuer/Scheller, Kommentar zum Haushaltsrecht, Stand: Dezember 2019, § 33 BHO, Rn. 5. 

10 Mayer, in: Heuer/Scheller, Kommentar zum Haushaltsrecht, Stand: Dezember 2019, § 33 BHO, Rn. 7. 

11 Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 46. EL Juli 2012, § 33 BHO, Rn. 2. Ab welcher Größenordnung von 
Mehrausgaben vorrangig die Aufstellung eines Nachtragshaushalts in Betracht zu ziehen ist und eine Zustim-
mung des BMF zu über- oder außerplanmäßigen Ausgaben nur noch erteilt werden darf, wenn ein Nachtrags-
haushalt nicht rechtzeitig herbeigeführt werden kann, vgl. nachfolgend Ziffer 1.4. a. E. 

12 BVerfG, Urteil vom 15. November 2023, 2 BvF 1/22, Rn. 219 f., abrufbar unter: https://www.bundesverfassungs-
gericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/2023/11/fs20231115_2bvf000122.pdf?__blob=publicationFile&v=2, zu-
letzt abgerufen am 19. April 2024. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/2023/11/fs20231115_2bvf000122.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/2023/11/fs20231115_2bvf000122.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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1.4. Über- und außerplanmäßige Ausgaben 

Über vom Haushaltsplan abweichende Ausgaben erlangen der Deutsche Bundestag und der Bun-
desrat weiterhin dann Kenntnis, wenn es im Rahmen des Haushaltsvollzugs zu über- oder außer-
planmäßigen Ausgaben kommt. 

Überplanmäßig ist eine Ausgabe, für deren Zweck zwar ein Ansatz im Haushaltsplan vorgesehen 
ist, der ausgewiesene Betrag jedoch überschritten werden muss.13 Außerplanmäßig ist eine Aus-
gabe, für deren Zweck der Haushaltsplan überhaupt keinen Ansatz enthält.14 

Über- und außerplanmäßigen Ausgaben bedürfen der Zustimmung des BMF.15 Diese darf nur im 
Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedarfs erteilt werden.16 Als unabweisbar ist 
ein Bedarf insbesondere nicht anzusehen, wenn nach Lage des Einzelfalles ein Nachtragshaus-
haltsgesetz rechtzeitig herbeigeführt oder die Ausgabe bis zum nächsten Haushaltsgesetz zurück-
gestellt werden kann.17 Eines Nachtragshaushaltsgesetzes bedarf es allerdings dann nicht, wenn 
die Mehrausgabe im Einzelfall einen im Haushaltsgesetz festzulegenden Betrag nicht überschrei-
tet (5 Millionen Euro im Haushaltsgesetz 202418) oder wenn Rechtsverpflichtungen zu erfüllen 
sind.19 

1.4.1. Mitteilungspflichten des BMF 

Um eine laufende parlamentarische Kontrolle während des Haushaltsvollzuges sicherzustellen, 
hat das BMF dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat über- und außerplanmäßige Ausga-
ben vierteljährlich, in Fällen von grundsätzlicher oder erheblicher finanzieller Bedeutung un-
verzüglich mitzuteilen.20 Darüber hinaus wird im Haushaltsgesetz 2024 bestimmt, dass über- und 
außerplanmäßige Ausgaben, die im Einzelfall einen Betrag von 5 Millionen Euro beziehungs-
weise – im Falle der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen – einen Betrag von 50 Millionen Euro 
überschreiten, bereits vor Einwilligung des BMF dem Haushaltsausschuss des Deutschen 

 

13 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, § 14, Rn. 6. 

14 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, § 14, Rn. 6. 

15 Art. 112 Satz 1 Grundgesetz (GG), § 37Abs. 1 Satz 1 BHO. 

16 Art. 112 Satz 2 GG, § 37Abs. 1 Satz 2 BHO. 

17 § 37 Abs. 1 Satz 3 BHO. 

18 § 4 Abs. 1 Satz 1 des Haushaltsgesetzes 2024, abrufbar unter: https://bundeshaushalt.de/static/da-
ten/2024/soll/HG%202024.pdf, zuletzt abgerufen am 16. April 2024. 

19 § 37 Abs. 1 Satz 4 BHO. 

20 § 37 Abs. 4 Satz 1 BHO. 

https://bundeshaushalt.de/static/daten/2024/soll/HG%202024.pdf
https://bundeshaushalt.de/static/daten/2024/soll/HG%202024.pdf
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Bundestages zur Unterrichtung vorzulegen sind, sofern nicht aus zwingenden Gründen eine Aus-
nahme geboten ist.21 

1.4.2. Einwilligung des Haushaltsausschusses 

Seit 202422 bedürfen über- und außerplanmäßige Ausgaben über 100 Millionen Euro der Einwil-
ligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages, sofern keine Rechtsverpflichtun-
gen zu erfüllen sind. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, sofern aus zwingenden Gründen 
eine unerlässliche Ausnahme geboten ist. In den genannten Ausnahmefällen ist der Haushalts-
ausschuss des Deutschen Bundestages allerdings nach der Entscheidung unverzüglich zu unter-
richten.23 Mit der beschriebenen Ergänzung der Vorschrift sollen die Rechte des Parlaments ge-
stärkt werden.24 

1.5. Schuldenwesen des Bundes 

Weiterhin unterrichtet das BMF das Bundesfinanzierungsgremium über alle Fragen des Schul-
denwesens des Bundes.25 Das Gremium wird für vom Deutschen Bundestag für die Dauer einer 
Wahlperiode gewählt und besteht aus Mitgliedern des Haushaltsausschusses.26 Es übernimmt die 
parlamentarische Kontrolle über die Verschuldung des Bundes im laufenden Haushaltsjahr.27 

1.6. Rechnungslegung 

Nach Abschluss eines jeden Haushaltsjahres erstellt das BMF eine Haushaltsrechnung und eine 
Vermögensrechnung, mit der die Bundesregierung gegenüber dem Deutschen Bundestag und 
dem Bundesrat Rechenschaft über den Vollzug des Haushalts ablegen muss.28 

 

21 § 4 Abs. 1 Satz 2 des Haushaltsgesetzes 2024, abrufbar unter: https://bundeshaushalt.de/static/da-
ten/2024/soll/HG%202024.pdf, zuletzt abgerufen am 16. April 2024. 

22 Art. 12 Nr. 2. des Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024 vom 22. Dezember 2023, BGBl. I 2023, Nr. 412, abrufbar 
unter: https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/412/VO, zuletzt abgerufen am 16. April 2024. 

23 Vgl. § 37 Abs. 4 Satz 2 bis 4 BHO neue Fassung, abrufbar unter: https://www.gesetze-im-inter-
net.de/bho/__37.html, zuletzt abgerufen am 16. April 2024. 

24 Zweite Beschlussempfehlung und zweiter Bericht des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) zu dem Entwurf 
eines Haushaltsfinanzierungsgesetzes, BT-Drs. 20/9792, S. 19, abrufbar unter: https://dserver.bundes-
tag.de/btd/20/097/2009792.pdf, zuletzt abgerufen am 16. April 2024. 

25 § 3 Abs. 2 Satz 1 Bundesschuldenwesengesetz (BSchuWG). 

26 § 3 Abs. 1 Satz 1 BSchuWG. 

27 Demir, in: Heuer/Scheller, Kommentar zum Haushaltsrecht, Stand: November 2019, § 18 BHO, Rn. 23; Helm, in: 
Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 43. EL Dezember 2008, § 18 BHO, Rn. 12; von Lewinski/Burbat, Bundeshaus-
haltsordnung, 2013, § 18 BHO, Rn. 30. 

28 Art. 114 Abs. 1 GG, § 80 BHO. 

https://bundeshaushalt.de/static/daten/2024/soll/HG%202024.pdf
https://bundeshaushalt.de/static/daten/2024/soll/HG%202024.pdf
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/412/VO
https://www.gesetze-im-internet.de/bho/__37.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bho/__37.html
https://dserver.bundestag.de/btd/20/097/2009792.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/097/2009792.pdf
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In der Haushaltsrechnung werden die tatsächlich getätigten Einnahmen und Ausgaben den An-
sätzen des Haushaltsplans gegenübergestellt.29 In der Vermögensrechnung sind der Bestand des 
Vermögens und der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres, die Veränderungen während des 
Haushaltsjahres und der Bestand zum Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen.30 Die Rechnung 
sowie die Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung des 
Bundes werden vom Bundesrechnungshof geprüft.31 Der Bundesrechnungshof ist eine oberste 
Bundesbehörde und als unabhängiges Organ der Finanzkontrolle nur dem Gesetz unterworfen.32 
Über die Entlastung der Bundesregierung entscheiden sodann der Deutsche Bundestag und der 
Bundesrat in getrennten Verfahren. 

2. Allgemeine parlamentarische Informationsrechte 

Weiterhin wird gefragt, ob die Mitglieder des Parlaments das Recht haben, die Regierung oder die 
Verwaltung ausdrücklich um Dokumente (etwa Aufzeichnungen, Berichte und Dateien) zu bitten, 
die sich auf die öffentlichen Finanzen beziehen und von der Regierung nicht veröffentlicht wur-
den. Zudem wird gefragt, ob von diesem Recht häufig Gebrauch gemacht wird (Frage 2). 

Die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages (GOBT) sowie das Grundgesetz sehen eine 
Reihe von allgemeinen, nicht allein haushaltsbezogenen Kontrollinstrumenten vor, welche auf 
die Übermittlung von Informationen durch die Bundesregierung gerichtet sind. Zu nennen sind 
etwa Kleine und Große Anfragen, Einzelfragen zur mündlichen oder schriftlichen Beantwortung 
sowie Aktuelle Stunden und Befragungen der Bundesregierung.33 Diese Kontrollinstrumente die-
nen der parlamentarischen Überprüfung des Handelns der Bundesregierung. Sie umfassen das 
Recht, Fragen zum Haushaltsvollzug der obersten Bundesbehörden zu stellen, welche unter an-
derem auf die zahlenmäßige Darstellung bestimmter Einnahmen und Ausgaben gerichtet sein 
können. Insgesamt kommen Schriftliche Fragen am häufigsten zur Anwendung.34 

Ein häufig eingesetztes Instrument zur Informationsgewinnung sind zudem Maßgabebeschlüsse 
des Haushaltsausschusses. Diese können unter anderem die Vorlage von Berichten der Bundesre-
gierung über die Verwendung und den Abfluss von Haushaltsmitteln vorsehen. 

 

29 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, § 15 Rn. 15. 

30 § 86 BHO. 

31 Art. 114 Abs. 2 Satz 1 GG. 

32 § 1 Satz 1 Bundesrechnungshofgesetz (BRHG). 

33 §§ 100 ff. GOBT. 

34 Bis zum 28. März 2024 wurden in der laufenden Wahlperiode 15.845 Schriftliche Fragen gestellt, vgl. Deutscher 
Bundestag, Parlamentsdokumentation, Statistik der Parlamentarischen Kontrolltätigkeit – 20. Wahlperiode, 
Stand der Datenbank: 28. März 2024, abrufbar unter: https://www.bundestag.de/re-
source/blob/870010/63cea4f2e8a221c2a9bc4bd1b9217af1/kontroll_taetigkeiten_wp20-data.pdf, zuletzt abgeru-
fen am 24. April 2024. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/870010/63cea4f2e8a221c2a9bc4bd1b9217af1/kontroll_taetigkeiten_wp20-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/870010/63cea4f2e8a221c2a9bc4bd1b9217af1/kontroll_taetigkeiten_wp20-data.pdf


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 4 - 3000 - 028/24 

Seite 9 

Schließlich stellen auch Untersuchungsausschüsse35 ein Mittel zur Ausübung parlamentarischer 
Kontrolle dar. Gegenüber einem Untersuchungsausschuss ist die Bundesregierung innerhalb be-
stimmter verfassungsrechtlicher Grenzen dazu verpflichtet, sächliche Beweismittel, insbesondere 
die Akten, die den Untersuchungsgegenstand betreffen, vorzulegen.36 Die Ermittlungen können 
auch haushaltsbezogene Fragen betreffen. So hatte ein 2002 eingesetzter Untersuchungsaus-
schuss zu klären, ob Regierungsmitglieder den Deutschen Bundestag und die Öffentlichkeit vor 
der Bundestagswahl über die Haushaltslage, die Finanzlage der gesetzlichen Kranken- und Ren-
tenversicherung sowie die Einhaltung der europäischen Stabilitätskriterien falsch oder unvoll-
ständig informiert haben.37 

3. Informationspflichten bei Verschlechterung der Haushaltslage 

Weiterhin wird um Auskunft gebeten, ob es ein Frühwarnsystem gibt, das die Regierung ver-
pflichtet, im Laufe des Jahres bestimmte Informationen zu veröffentlichen oder einen Gesetzent-
wurf zur Änderung des ursprünglich genehmigten Haushalts vorzulegen, wenn sich die Haus-
haltslage erheblich verschlechtert (Frage 3). 

Hinsichtlich der Informationspflichten der Bundesregierung gegenüber dem Deutschen Bundes-
tag und dem Bundesrat bei vom Haushaltsplan abweichenden Entwicklungen der staatlichen 
Einnahmen und Ausgaben wird auf die Ausführungen zu Frage 1 verwiesen. Bei einer erhebli-
chen Verschlechterung der Haushaltslage, etwa bei nicht kompensierbaren Einnahmeminderun-
gen oder Mehrausgaben kann die Aufstellung eines Nachtragshaushalts erforderlich werden. 
Dieser muss bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres vom Deutschen Bundestag beschlossen 
werden (vgl. hierzu unter 1.3.). 

4. Prüfung der Daten 

Schließlich wird gefragt, ob das Parlament über die geeigneten Ressourcen (etwa Datenwissen-
schaftler oder ein Haushaltsbüro) verfügt, welche die erforderlichen Daten beschaffen und wirk-
sam prüfen können, um die von der Regierung vertretenen Positionen zu stützen, zu kritisieren 
oder in Frage zu stellen (Frage 4). 

Neben den Informationen, welche die Bundesregierung dem Deutschen Bundestag und dem Bun-
desrat unter bestimmten Voraussetzungen von sich aus zur Verfügung zur Verfügung stellen 
muss (vgl. hierzu unter 1.), können die Abgeordneten des Deutschen Bundestages weitere Infor-
mationen über die ihnen gegenüber der Bundesregierung zustehenden Kontrollinstrumente erlan-
gen (vgl. hierzu unter 2.). 

 

35 Art. 44 GG, Art. 45a Abs. 2 GG. 

36 § 18 Abs. 1 Untersuchungsausschussgesetz (PUAG); Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 17. Juli 1984 – 2 BvE 
11, 15/83 - BVerfGE 67, 100, 133 ff., zitiert bei: Butzer, in: BeckOK Grundgesetz, Epping/Hillgruber, 57. Edition, 
Stand: 15. Januar 2024, Art. 38 GG, Rn. 152. 

37 Beschlussempfehlung und Bericht des 1. Untersuchungsausschusses nach Art. 44 GG vom 24. November 2003, 
abrufbar unter: https://dserver.bundestag.de/btd/15/021/1502100.pdf, zuletzt abgerufen am 24. April 2024. 

https://dserver.bundestag.de/btd/15/021/1502100.pdf
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Ein parlamentarisches Haushaltbüro besteht im Deutschen Bundestag nicht. Allerdings ist der 
Haushaltsvollzug nach Abschluss des Haushaltsjahres einer externen Finanzkontrolle durch den 
Bundesrechnungshof unterworfen (vgl. hierzu unter 1.6.). Diese dient der Selbstkontrolle der 
Bundesregierung hinsichtlich ihrer Haushalts- und Wirtschaftsführung und der Unterstützung 
der Kontrolle durch den Deutschen Bundestag, womit das parlamentarische Budgetrecht abgesi-
chert wird. 

*** 
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